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BGB §§ 1154, 1159, 195 
Löschung einer Grundschuld nach isolier-
ter Abtretung der Grundschuldzinsen 

I. 	 Sachverhalt 
Ein Grundstückskaufvertrag soll beurkundet werden. Das 
Vertragsobjekt ist in Abt. III des Grundbuchs u. a. mit 
zwei Briefgrundschulden belastet, die 1997 zugunsten 
der A-Bank bestellt worden sind. Diese sollen im Zuge 
der Vertragsabwicklung gelöscht werden. Im Jahre 2003 
wurden diese Grundschulden samt Zinsen an die B-GmbH 
abgetreten. Die B-GmbH wiederum hat im Jahre 2007 
beide Grundschulden jeweils ohne Zinsen an die C-oHG 
abgetreten. Sämtliche Abtretungen sind im Grundbuch ein-
getragen. 

II. 	Fragen
Ist zur Löschung der Briefgrundschulden die Bewilligungs-
erklärung der B-GmbH als Inhaberin des Zinsanspruchs 
erforderlich?

III. Zur Rechtslage
1.	 Abtretung von Nebenleistungen zur Grundschuld
Gem. §  1115 Abs.  1 BGB haftet das mit einer Hypothek 
belastete Grundstück sowohl für die Hauptforderung der 
Hypothek als auch für Zinsen und sonstige Nebenleistun-
gen. Der Anspruch auf Entrichtung der Nebenleistungen zu 

Grundpfandrechten kann mit dem Grundpfandrecht, aber 
auch isoliert ohne das betreffende Grundpfandrecht abge-
treten werden. 

§  401 BGB erfasst den Zinsanspruch nicht (BGHZ 35, 
172 = WM 1961, 748). Dies gilt für Hypothek und 
Grundschuld gleichermaßen (vgl. Palandt/Bassenge, BGB, 
70. Aufl. 2011, § 1159 Rn. 1, 3). Bei der Abtretung ist zu 
unterscheiden zwischen rückständigen Nebenleistungen 
und künftigen Nebenleistungen, vgl. §§ 1158, 1159 BGB.

Rückständige Nebenleistungen werden gem. §  1159 
Abs.  1 S.  1 BGB durch einen schuldrechtlichen Abtre-
tungsvertrag übertragen. §§  1153, 1154 BGB sind nicht 
einschlägig (Böttcher, Rpfleger 1984, 85, 87; Staudinger/
Wolfsteiner, BGB, Neubearb. 2009, § 1159 Rn. 7). Künf-
tig fällig werdende Nebenleistungen, also laufende und 
künftige Nebenleistungen, werden nach dem Recht der 
Grundpfandrechtsabtretung übertragen (Böttcher, Rpfleger 
1984, 85, 88). 

In beiden Fällen entsteht durch die isolierte Abtretung nur 
der Nebenleistungen ein geteiltes Grundpfandrecht, näm-
lich ein Teilgrundpfandrecht für die Kapitalforderung und 
ein Teilgrundpfandrecht für die Zinsforderung (Böttcher, 
Rpfleger 1984, 85, 86; KG v. 23.6.1938 – I Wx 263/38, JW 
1938, 2406).

2.	 Löschung des eingetragenen Grundpfandrechts
Soll nunmehr das Grundpfandrecht, welches ohne Zin-
sen abgetreten worden ist, gelöscht werden, so ist frag-
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lich, ob hierzu auch die Bewilligung des Inhabers des 
Zinsgrundpfandrechts erforderlich ist. 

a)	 Abtretung des Anspruchs auf künftige Zinsen 
Ist lediglich der Anspruch auf Entrichtung künftiger Zin-
sen abgetreten worden oder beim Gläubiger verblieben, so 
ist die Bewilligung des Zessionars bzw. des Gläubigers zur 
Löschung nicht erforderlich, da Zinsen im Falle der Lö-
schung des Kapitalgrundpfandrechts nicht mehr entstehen 
können (Soergel/Konzen, BGB, 13.  Aufl. 2001, §  1115 
Rn. 13; Böttcher, Rpfleger 1984, 85, 88). 

b)	 Abtretung des Anspruchs auf rückständige Zin-
sen
Im Falle der Abtretung rückständiger Zinsen soll das Zins-
grundpfandrecht nach einer Ansicht mit Erlöschen des Ka-
pitalgrundpfandrechts ebenfalls erlöschen, weil das Zins-
grundpfandrecht nur auflösend bedingt entstehe (LG Re-
gensburg v. 21.1.1987 – 5 T 398/86, MittBayNot 1987, 102; 
Palandt/Bassenge, §  1159 Rn.  1; Soergel/Konzen, §  1159 
Rn.  3). Zur Löschung des eingetragenen Grundpfand
rechts ist daher lediglich die Bewilligung des Gläubigers 
des Kapitalgrundpfandrechts erforderlich, nicht auch eine 
Bewilligung des Zinsgrundpfandrechtsgläubigers (LG Re-
gensburg MittBayNot 1987, 102). 

Nach der Gegenauffassung ist zur Löschung des einge-
tragenen Grundpfandrechts grundsätzlich auch die Lö-
schungsbewilligung des Zinsgrundpfandrechtsgläubigers 
erforderlich (Böttcher, Rpfleger 1984, 85, 87; Münch
KommBGB/Eickmann, 5. Aufl. 2009, § 1159 Rn. 11; Stau-
dinger/Wolfsteiner, § 1159 Rn. 16), da durch eine isolierte 
Abtretung die Verknüpfung von Hauptforderung und Zins-
anspruch aufgehoben wird. 

3.	 Stellungnahme
Nach der gesetzlichen Systematik kann ein Grundpfand-
recht Zinsen nur als Nebenleistungen zu einem Kapital-
grundpfandrecht abdecken. Ein Grundpfandrecht allein 
für Zinsen ist demgegenüber dem System des BGB fremd 
(vgl. KG JW 1938, 2406, 2407). Ein derartiges isoliertes 
Zinsgrundpfandrecht entstünde aber, wenn im Falle der 
Löschung des Kapitalgrundpfandrechts das Zinsgrund-
pfandrecht bestehen bliebe. Dennoch wird überwiegend 
allein die Löschungsbewilligung durch den Grundschuld-
inhaber gefordert und eine Löschungsbewilligung seitens 
des Zinsgläubigers für entbehrlich gehalten (Schöner/Stö-
ber, Grundbuchrecht, 14. Aufl. 2008, Rn. 2751; Demharter, 
GBO, 27. Aufl. 2010, § 27 Rn. 20; Kohler, in: Bauer/v. Oe-
fele, GBO, 2. Aufl. 2006, § 27 Rn. 21; Munzig, in: Kuntze/
Ertl/Herrmann/Eickmann, Grundbuchrecht, 6. Aufl. 2006, 
§  27 Rn.  27; Staudinger/Wolfsteiner, §  659 Rn.  16; a. A. 
MünchKommBGB/Eickmann, §  1159 Rn.  11; Meikel/
Böttcher, GBO, 10. Aufl. 2009, § 27 Rn. 23 unter Verweis 
auf Art. 14 GG). U.E. spricht gegen das Erfordernis einer 
Löschungsbewilligung auch des Zinsgrundpfandrechts-
gläubigers, dass dieser nicht im Grundbuch eingetragen 
ist (und auch nicht in das Grundbuch eingetragen werden 
kann). Da Betroffener i. S. v. § 19 GBO nur derjenige ist, 
dessen grundbuchmäßiges Recht rechtlich beeinträchtigt 
werden kann oder beeinträchtigt werden wird (Meikel/
Böttcher, §  19 Rn.  33), und die Buchposition des Zins-
grundpfandrechtsgläubigers durch die Löschung nicht ver-
schlechtert wird, erscheint eine Bewilligung desselben nach 
§  19 GBO entbehrlich (vgl. auch Staudinger/Wolfsteiner, 
§ 1159 Rn. 16). 

BGB §§ 719, 727, 2033, 2371 
Erbteilsverfügung bei Sondererbfolge in 
Kommanditanteil 

I.	 Sachverhalt
E ist verstorben und von A, B und C zu je 1/3 beerbt wor-
den. E war nicht persönlich haftender Gesellschafter einer 
Kommanditgesellschaft; der KG-Vertrag enthält keine An-
gaben zur Vererblichkeit der Kommanditanteile. A möchte 
seinen Erbteil am Nachlass des E, zu dem auch der Anteil 
an der KG gehört, an D verkaufen. 

II.	 Frage
Erfasst die Erbteilsübertragung auch Beteiligungen an Per-
sonengesellschaften, die im Wege der Sondererbfolge auf 
die einzelnen Miterben übergegangen sind? 

III. Zur Rechtslage
1.	 Vererblichkeit von Personengesellschaftsanteilen 
und Sondererbfolge 
Beim Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft 
gem. § 177 HGB mangels abweichender vertraglicher Be-
stimmung mit dessen Erben fortgesetzt. Der Kommandit
anteil ist also kraft Gesetzes vererblich und fällt an den 
Erben des verstorbenen Kommanditisten, ohne dass es 
einer (einfachen oder qualifizierten) Nachfolgeklausel be-
darf. Hierin liegt eine Abweichung von dem für Perso-
nengesellschaften geltenden (dispositiven) Grundsatz, 
wonach der Anteil eines verstorbenen Gesellschafters nicht 
auf dessen Erben übergeht, sondern vielmehr den verblei-
benden Gesellschaftern anwächst und die Erben abzufinden 
sind (§§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 3 HGB, 738 Abs. 1 BGB).

Ist ein Kommanditist von mehreren Personen beerbt worden, 
gilt Folgendes: Die ganz h.M. steht auf dem Standpunkt, 
dass eine Erbengemeinschaft als solche nicht Gesellschafte-
rin der KG sein bzw. werden kann (krit. Weipert, ZEV 2002, 
300, 301). Der Anteil des Erblassers fällt – anders als ein 
Kapitalgesellschaftsanteil (vgl. § 18 GmbHG) – den Erben 
nicht in gesamthänderischer Verbundenheit zu, sondern 
die Miterben werden ohne Notwendigkeit einer Erbaus-
einandersetzung automatisch (im Wege der Singularsuk-
zession) in Höhe ihrer jeweiligen Erbquote Inhaber der 
Beteiligung des Erblassers, d.h. der Anteil spaltet sich auf 
(Strohn, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, HGB, 2. Aufl. 
2008, § 177 Rn. 7; BGHZ 68, 225 ff.). 

2.	 Zugehörigkeit zum Nachlass 
Ungeachtet des unmittelbaren Übergangs auf den oder 
die Erben hat der BGH mehrfach betont, dass die Antei-
le trotz des Fehlens der gesamthänderischen Bindung 
zum „Nachlass“ gehören. So führt er in BGHZ 98, 48 aus 
(unter 2. a) bb) der Gründe): 

„Auch aus der vom BGH anerkannten Sondererbfolge (Sin-
gularsukzession) bei der erbrechtlichen Weiterleitung der 
Mitgliedschaft in einer Personengesellschaft an mehrere 
Gesellschafter-Erben kann nichts dafür hergeleitet werden, 
daß der vom gesamthänderisch gebundenen Nachlaß ge-
trennte Gesellschaftsanteil nicht die Qualität eines Nach-
laßgegenstandes habe. Die Gegenmeinung läßt außer Be-
tracht, daß die Nachlaßgegenstände nach der Gesetzeslage 
auch nach der Auseinandersetzung in der Hand der einzel-
nen Miterben weiterhin „Nachlaß“ bleiben.“

Der Begriff des „Nachlasses“ darf danach 
nicht mit dem erbengemeinschaftlichen Ver-


